
Universaldienstleistungen, die Sondertarife, die für Geschäftskun-
den angewendet werden, die Postsendungen an den Briefzentren
vorsortiert in das Postnetz geben, auch einem gewerblichen
Anbieter von Postdienstleistungen anzubieten, der die Postsen-
dungen bei den Absendern abholt, um sie sodann wie die
Geschäftskunden vorsortiert bei einem Briefzentrum einzulie-
fern

Tenor

Art. 12 fünfter Gedankenstrich der Richtlinie 97/67/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über
gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der
Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität
in der durch die Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 10. Juni 2002 geänderten Fassung ist dahin aus-
zulegen, dass er dem entgegensteht, dass Unternehmen, die Postsen-
dungen mehrerer Absender gewerblich und in eigenem Namen zusam-
menfassen, Sondertarife verweigert werden, die der nationale Anbieter
von Universalpostdienstleistungen im Bereich seiner Exklusivlizenz
Geschäftskunden für die Einlieferung von Mindestmengen vorsortierter
Sendungen in seinen Briefzentren gewährt.

(1) ABl. C 261 vom 28.10.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 28. Februar
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts
Hamburg — Deutschland) — Deutsche Shell GmbH/

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Rechtssache C-293/06) (1)

(Niederlassungsfreiheit — Körperschaftsteuer — Monetäre
Wirkungen bei der Rückführung von Dotationskapital, das
ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen seiner in
einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte gewährt

hat)

(2008/C 107/05)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Finanzgericht Hamburg

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Deutsche Shell GmbH

Beklagter: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Finanzgericht Hamburg — Aus-
legung der Art. 43 EG und 48 EG — Währungsverlust einer

Gesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedstaat aus der Rückführung
des in einer in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen Betriebs-
stätte gewährten Dotationskapitals — Keine Berücksichtigung
dieses Verlustes im Rahmen der Besteuerung in dem Mitglied-
staat, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat

Tenor

1. Art. 52 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 43 EG) in Verbin-
dung mit Art. 58 EG-Vertrag (jetzt Art. 48 EG) steht der Rege-
lung eines Mitgliedstaats entgegen, nach der bei der Festsetzung der
nationalen Besteuerungsgrundlage die Berücksichtigung eines Wäh-
rungsverlusts eines in diesem Mitgliedstaat ansässigen Unterneh-
mens aus der Rückführung des Dotationskapitals, das es seiner in
einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte gewährt hatte,
ausgeschlossen ist.

2. Art. 52 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 43 EG) in Verbin-
dung mit Art. 58 EG-Vertrag (jetzt Art. 48 EG) steht auch einer
Regelung entgegen, nach der ein Währungsverlust als Betriebsaus-
gabe eines in einem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens nur in
dem Umfang abgezogen werden darf, in dem seine in einem ande-
ren Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte keine steuerfreien Gewinne
erzielt hat.

(1) ABl. C 237 vom 30.9.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom
11. März 2008 (Vorabentscheidungsersuchen des
Verwaltungsgerichts Schwerin — Deutschland) — Rüdiger

Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Rechtssache C-420/06) (1)

(Gemeinsame Agrarpolitik — Verordnungen (EG)
Nr. 1254/1999 und (EG) Nr. 1782/2003 — Rindfleisch —

Integriertes System der Verwaltung und Kontrolle von be-
stimmten Regelungen über gemeinschaftliche Beihilfen — Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 3887/92, (EG) Nr. 2419/2001 und
(EG) Nr. 796/2004 — Beihilfeanträge „Tiere“ — Mutterkuh-
prämie — Rechtswidrigkeit — Nichtanwendung der Bestim-
mungen über die Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern, für die keine Beihilfeanträge gestellt wurden — Verord-
nung (EG) Nr. 1760/2000 — Ausschluss von der Beihilfe —
Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 —
Grundsatz der rückwirkenden Anwendung des milderen

Strafgesetzes)

(2008/C 107/06)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Verwaltungsgericht Schwerin
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Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Rüdiger Jager

Beklagter: Amt für Landwirtschaft Bützow

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgericht Schwerin —
Auslegung von Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1) — Zurückweisung
eines Antrags auf Gewährung von Tierprämien, weil sich bei
einer Kontrolle zwischen der Anzahl der angegebenen und der
Anzahl der festgestellten Tiere eine Differenz von mehr als 20 %
ergab — Erst nach Aufhebung des Tierprämiensystems im
betroffenen Mitgliedstaat geltende rückwirkende Anwendung
von milderen Verwaltungssanktionen bei Tierprämien

Tenor

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95
des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften ist dahin auszulegen, dass
die mit den Art. 66 und 67 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der
Kommission vom 21. April 2004 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, zur Modulation und
zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inha-
ber landwirtschaftlicher Betriebe in der durch die Verordnung (EG)
Nr. 239/2005 der Kommission vom 11. Februar 2005 geänderten
und berichtigten Fassung erlassenen Bestimmungen nicht rückwirkend
auf einen „Beihilfeantrag Tiere“ anwendbar sind, der in zeitlicher Hin-
sicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92
der Kommission vom 23. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen zum integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für
bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen in der durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2801/1999 der Kommission vom 21. Dezember
1999 geänderten Fassung fällt, deren Art. 10c zum Ausschluss der
Beihilfe geführt hat.

(1) ABl. C 326 vom 30.12.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 28. Februar
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des College van Beroep
voor het bedrijfsleven — Niederlande) — A.G. Winkel/

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Rechtssache C-446/06) (1)

(Rindfleisch — Gemeinsame Marktorganisation — Verord-
nung (EG) Nr. 1254/1999 — Art. 3 Buchst. f — Gewährung
einer Mutterkuhprämie — Voraussetzungen, die einer üblichen

Rinderzuchtpraxis entsprechen)

(2008/C 107/07)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Vorlegendes Gericht

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: A.G. Winkel

Beklagter: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — College van Beroep voor het
bedrijfsleven — Auslegung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. f der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die gemeinsame Marktorganisation für Rindfleisch (ABl. L 160,
S. 21) — Vereinbarkeit einer nationalen Regelung mit dem
Gemeinschaftsrecht, nach der die Gewährung einer Mutterkuh-
prämie von Bedingungen abhängig gemacht wird, die einer gän-
gigen Zuchtpraxis entsprechen

Tenor

Art. 3 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1512/2001 des Rates
vom 23. Juli 2001 geänderten Fassung steht einer innerstaatlichen
Regelung nicht entgegen, die den Anspruch auf die Mutterkuhprämie
von der üblichen Rinderzuchtpraxis entsprechenden Voraussetzungen
abhängig macht, die zum einen eine bestimmte Kalbungshäufigkeit
vorsehen und die zum anderen verlangen, dass das Kalb während eines
Zeitraums von vier Monaten nach seiner Geburt von seiner Mutter
gesäugt worden ist.

(1) ABl. C 326 vom 30.12.2006.
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